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Lehrgangsorganisation 

 

 

 

Atemgifte 

Leistungsnachweis 

Grundlage der Atmung, 
Atemschutztauglichkeit 

Atemschutzeinsatzgrund-
sätze 

Atemschutzgeräteeinsatz 

Lehrgangsorganisation 
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Stundenverteilung 

 
 
 

Thema Empfohlene Methode Stunden 

 
Lehrgangsorganisation 

 
Unterrichtsgespräch 

 
2 

Grundlagen der Atmung, Atemschutz-
tauglichkeit 

Lehrvortrag / Unterrichtsge-
spräch 

 
2 

 
Atemgifte 

Lehrvortrag / Unterrichtsge-
spräch 

 
1 

 
Atemschutzeinsatzgrundsätze 

Lehrvortrag / Unterrichtsge-
spräch 

 
3 

 
Atemschutzgeräteeinsatz 

Lehrvortrag / Unterrichtsge-
spräch 

 
3 

 
Atemschutzgeräteeinsatz 

 
Prakt. Unterweisung 

 
13 

 
Leistungsnachweis 

  
1 

 
 

 
 

 
Gesamt 

 
25 

 
 
Praxis und Theorie können durchaus im Verbund betrachtet werden. 
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Freiwillige Feuerwehr Muster-Ausbildungsplan für Lehrgang Atemschutzgeräteträger 
Gemeinde Musterstadt Lehrgangsleiter: H. Mustermann vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj 

UHRZEIT TAG 1 TAG 2 TAG 3 
Lehrgangsorganisation 

- Aufnahme und Begrüßung - 
1/2

Atemschutzeinsatzgrundsätze 
- Verantwortlichkeiten, Einsatzgrundsätze - 

1/3

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Arbeiten unter zunehmender Belastung - 

10/16 08:15 – 09:00 
Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgeräte-

haus/Übungsstrecke Unterrichtsgespräch 
Grundlagen der Atmung,  
Atemschutztauglichkeit 

 
1/2

Atemschutzeinsatzgrundsätze 
- Einsatzgrundsätze, Eigensicherung, Atem-

schutzüberwachung - 
2/3

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Notfalltraining - 

 
11/16 

09:00 – 09:45 

Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Übungsfläche Praktische Unterweisung 
09:45 – 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE 

Grundlagen der Atmung, 
Atemschutztauglichkeit 

2/2

Atemschutzeinsatzgrundsätze 
- Absuchen u. Kennzeichnung von Räumen, 

Notfalltraining - 
3/3

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Notfalltraining - 

 
12/16 

10:15 – 11:00 

Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Übungsfläche Praktische Unterweisung 
Atemgifte 

1/1

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Isoliergeräte, Aufbau u. Funktion - 

5/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Übung von Einsatztätigkeiten - 

13/16 11:00 – 11:45 
Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Übungsfläche Praktische Unterweisung 

11:45 – 13:00 MITTAGSPAUSE MITTAGSPAUSE MITTAGSPAUSE 
Atemschutzgeräteeinsatz 

- Atemanschlüsse, Aufbau u. Funktion - 
1/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Handhabung der Isoliergerät - 

6/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Übung von Einsatztätigkeiten - 

14/16 13:00 – 13:45 
Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch/ 

Praktische Unterweisung 
Feuerwehrgeräte-

haus/Übungsstrecke Unterrichtsgespräch 

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Atemfilter, Brandfluchthauben, Aufbau u. 

Funktion - 
2/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Gewöhnungsübung mit Isoliergerät - 

 
7/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
-Übung von Einsatztätigkeiten- 

 
15/16 13:45 – 14:30 

Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch Feuerwehrgerätehaus Praktische Unterweisung Feuerwehrgeräte-
haus/Übungsstrecke Praktische Unterweisung 

14:30 – 14:45 PAUSE PAUSE PAUSE 
Atemschutzgeräteeinsatz 

- An- u. Ablegen von Atemanschlüssen - 
3/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Orientierung mit Isoliergerät - 

8/16

 

14:45 – 15:30 
Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch/ 

Praktische Unterweisung Feuerwehrgerätehaus Praktische Unterweisung   
Atemschutzgeräteeinsatz 

- Gewöhnungsübung mit Atemfiltern - 
4/16

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Arbeiten unter zunehmender Belastung - 

9/16

 
 

15:30 – 16:15 
Übungsfläche Praktische Unterweisung Feuerwehrgeräte-

haus/Übungsstrecke Praktische Unterweisung   
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Freiwillige Feuerwehr Muster-Ausbildungsplan für Lehrgang Atemschutzgeräteträger 
Gemeinde Musterstadt Lehrgangsleiter: H. Mustermann vom tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj 

UHRZEIT TAG 4  
Schriftlicher Leistungsnachweis 

1/108:15 – 09:00 
Feuerwehrgerätehaus  

Atemschutzgeräteeinsatz 
- Belastungsübung - 

16/1609:00 – 09:45 
Atemschutzübungsanlage  

09:45 – 10:15 PAUSE 
Lehrgangsorganisation 

- Aussprache und Verabschiedung - 
2/210:15 – 11:00 

Feuerwehrgerätehaus  

11:00 – 11:45 
 

 
 

11:45 – 13:00 MITTAGSPAUSE 

13:00 – 13:45 
  

13:45 – 14:30 
  

14:30 – 14:45 PAUSE 

14:45 – 15:30 
  

 

 
 
 

Hinweise zum Muster-Ausbildungsplan: 
 
Der vorliegende Muster-Ausbildungsplan stellt eine Empfehlung für die Lehrgangsplanung dar. 
Er basiert auf dem Organigramm zur Lehrgangsorganisation und entspricht einer didaktisch 
sinnvollen Gliederung. Hiervon sollte grundsätzlich nicht abgewichen werden. Vor dem Hinter-
grund der enormen körperlichen Belastung, denen die Lehrgangsteilnehmer bei der Unterricht-
einheit „Atemschutzgeräteeinsatz“ unterworfen sind, wird vorgeschlagen, den schriftlichen 
Lernnachweis sowie die Belastungsübung (praktischer Lernnachweis) an einem gesonderten 
Termin durchzuführen. 
 
Die Ausbildungseinheiten sind in Blöcke gegliedert. Hierdurch ist eine flexible 
Lehrgangsplanung möglich, die es erlaubt einzelne Blöcke z.B. auch in Abend-
form durchzuführen. 
 
Beispiel: 
 
Block aus Ausbildungseinheit 
„Atemschutzgeräteeinsatz“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Erläuterung zum 
Stundenplan: 
 

Atemschutzgeräteeinsatz 
-Atemanschlüsse, Aufbau und Funktion- 

1/16 18:00 – 18:45 
Feuerwehrgerätehaus Unterrichtsgespräch 

Atemschutzgeräteeinsatz 
-Atemfilter, Brandfluchthauben, Aufbau u. Funktion- 

2/16 18:45 – 19:30 
Feuerwehrgerätehaus Einsatzübungen/ 

Stationsausbildung 
19:30 – 19:45 PAUSE 

Atemschutzgeräteeinsatz 
-An- und Ablegen von Atemanschlüssen- 

3/16 19:45 – 20:30 
Feuerwehrgerätehaus Einsatzübungen/ 

Stationsausbildung 
Atemschutzgeräteeinsatz 
-Gewöhnungsübung mit Atemfilter- 

4/16 20:30 – 21:15 
Feuerwehrgerätehaus Einsatzübungen/ 

Stationsausbildung 

Ausbildungseinheit 
-Hinweis zum Inhalt- 

 
Stunde/Gesamtstunden 

Ausbildungsort empfohlene Methode 
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Grundlagen der Atmung, Atemschutztauglichkeit 
- Atemphysiologie - 

 
Die Lehrgangsteilnehmer müssen die physiologischen Auswirkungen von Atemgiften sowie des 
Tragens von Atemschutzgeräten und Schutzkleidung auf den menschlichen Körper erklären kön-
nen. 
Lernzielstufe: 2 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Blutkreislauf 

 
den Blutkreislauf wiedergeben 
können. 
 
die wichtigsten Aufgaben des 
Blutes wissen. 
 

 
großer und kleiner Blutkreislauf 

Nervensystem wissen, dass ein Teil des Nerven-
systems (vegetatives Nervensys-
tem) für die Steuerung der unbe-
wussten Körperfunktionen wie 
Atmung, Herzschlag und 
Körpertemperatur verantwortlich 
ist.  

 

Luft und deren Zusammenset-
zung 

beschreiben können, dass die 
Luft ein Gasgemisch ist. 
 
die Zusammensetzung der Ein- 
und Ausatemluft beschreiben 
können. 
 

O2 - und CO2 - Gehalt in Ein- 
und Ausatemluft 

Atmung die Zusammenhänge des Gas-
austausches und der Atmung 
beschreiben können. 
 
 
 
Den Luftverbrauch des Menschen 
bei unterschiedlichen Belastun-
gen beschreiben können. 
 

Steuerung der Atmung, 
obere Atemwege, 
untere Atemwege, 
Innere Atmung, 
Äußere Atmung, 
 
Vitalkapazität, 
Atemhubvolumen 
 

Haut wissen, dass ein Teil der Atmung 
über die Haut stattfindet. 
 
wissen, dass Stoffe über die Haut 
aufgenommen werden können. 
 
wissen, dass die Haut zur Regu-
lierung des Wärmehaushaltes 
beiträgt. 
 
wissen, dass die Haut als Sinnes-
organ für die Empfindung von 
Wärme und Kälte dient. 
 

Hautatmung (nur 1 % der At-
mung) 
 
Hautresorption 
 
 
 
 
 
 
heiße Ohrläppchen 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Totraum, Atemkrise, Atemtech-
nik 

 
die Bedeutung des Totraumes im 
Zusammenhang mit der Atmung 
erklären können. 
 
beschreiben können, wie es zu 
einer Atemkrise kommen kann 
und welche Atemtechnik anzu-
wenden ist, um eine Atemkrise zu 
verhindern bzw. dieser zu begeg-
nen. 
 

 
Totraum der Atemwege, 
Maskentotraum 
 
 
CO2 – Anreicherung im Blut 
Beeinträchtigung des Atemzent-
rums 

ruhiges Einatmen, tiefes Ausat-
men 

nicht der Versuchung nach-
geben, die Maske herunterzu-
nehmen 
 

Belastung der Atemschutzgerä-
teträger 

die Belastung des Atemschutzge-
räteträgers durch das Tragen der 
Überbekleidung, sowie durch das 
Tragen des Atemschutzgerätes 
beschreiben können. 
 
 
 
 
 
die Belastung durch den Stress in 
verschiedenen  Einsatzsituation 
beschreiben können. 
 

Wärmeisolierung, Wärmestau, 
Anstieg der Körperkerntem-
peratur 
Gewicht des Pressluftatmers 
(bis zu 18 kg je nach Ausfüh-
rung) 
Gewicht der zusätzlichen Aus-
rüstung (Überjacke/-hose, 
Einsatzmittel) 
 
z.B.:  Innenangriff,  
  Menschenrettung o.  
  Notfallrettung 

Atemschutztauglichkeit die Anforderungen an die 
Einsatzkräfte unter Atemschutz 
beschreiben können. 
 
mögliche Einschränkungen der 
Atemschutztauglichkeit erklären 
können. 
 

FwDV 7, Punkt 3 
G 26 (Gruppe III) 
GUV–Vorschriften (GUV-V C53, 
GUV-R 190) 
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Atemgifte 
 
Die Lehrgangsteilnehmer müssen die Gefährdung durch Atemgifte in Abhängigkeit von deren spe-
zifischen Eigenschaften erklären können. 
Lernzielstufe: 2 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Atemgifte 

 
beschreiben können, wie Atemgif-
te im allgemeinen definiert sind. 
 
die wichtigsten Eigenschaften der 
Atemgifte beschreiben können. 
 

 
Stoffe die über die Atmung 
und/oder die Haut aufgenom-
men werden können 
 
- Aggregatzustand 
- leichter oder schwerer als 

Luft, Brennbarkeit, 
- Begriffe: Latenzzeit, Ge-

ruchsschwelle, 
- Farbe der Gase/Dämpfe 

(Chlor, Nitrose Gase) 
 
Kenngrößen: MAK-Wert,  
 ETW/ AEGL-

Werte,  
 TRK-Wert, ppm, 

Vol% 
 

Atemgiftgruppe I 

Atemgifte mit erstickender Wir-
kung 

die wichtigsten Atemgifte mit er-
stickender Wirkung aufzählen 
können und die Wirkung auf den 
Körper erklären können. 
 

Sauerstoffverdrängung, 
kritische O2-Konzentration 15 
Vol-%  
Methan,  
Wasserstoff, 
Stickstoff, 
Edelgase (z.B. Helium) 
 

Atemgiftgruppe II 

Atemgifte mit Reiz- und Ätzwir-
kung 

die wichtigsten Atemgifte mit 
Reiz- und Ätzwirkung aufzählen 
und die Wirkung auf den Körper 
erklären können. 
 

Reizwirkung auf Augen, 
Schleimhäute und Atemwege,  
Verätzungen der Atemwege 
können zum Tod führen,  
Reizung/Verätzung der Haut,  
Lungenödem, Säuren (z.B. 
Salzsäure, Schwefelsäure,..), 
Laugen (z.B. Kalilauge, Natron-
lauge, ...), Salzsäure, Chlor, 
Nitrose Gase (Färbung der bei-
den Gase), Phosgen 
 

Atemgiftgruppe 3 

Atemgifte mit Wirkung auf Blut, 
Nerven und Zellen 

erklären können, dass diese Gifte 
über die Atmung ins Blut gelan-
gen, Organe schädigen und Funk-
tionsstörungen hervorrufen. 
 

Blausäure, 
Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid, 
Methylalkohol, 
Möglichkeit der Hautresorption 
diverser Stoffe dieser Atemgift-
gruppe (z.B. Blausäure) 
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Atemschutzeinsatzgrundsätze 
 
Die Lehrgangsteilnehmer müssen die besonderen Anforderungen und Verantwortlichkeiten, die an 
den Atemschutzgeräteträger gestellt werden, wiedergeben und die besonderen Einsatzgrundsätze 
für den Atemschutzeinsatz erklären können. 
Lernzielstufe: 2 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Vorschriften 

 
die für den Einsatz als Atem-
schutzgeräteträger/in geltende 
Vorschriften kennen und wieder-
geben können. 
 

 
- FwDV 7 
- UVV-Feuerwehren  
� (GUV-R 190 „ Benutzung 

von Atemschutzgeräten“, 
� GUV-V C53 “UVV Feuer-

wehren”, 
�  GUV-I 8558 “Sicherer 

Feuerwehrdienst”) 
- Bedienungsanleitungen der 

Hersteller 
 

Verantwortung des Leiters des 
Atemschutzes 

beschreiben können,  dass die 
Überwachung des Aufgabenge-
bietes Atemschutz einschließlich 
Aus- und Fortbildung sowie die 
Kontrolle der persönlichen Atem-
schutznachweise dem Leiter der 
Feuerwehr oder dem von ihm 
damit beauftragten Leiter des 
Atemschutzes obliegt. 
 

FwDV 7, Kapitel 4, Tabelle 1 
 
Hat der Leiter der Feuerwehr 
keinen Leiter des Atemschutzes 
ernannt, so ist er selbst der Ver-
antwortliche für den nebenge-
nannten Aufgabenbereich. 

Verantwortliche Führungskraft 
im Einsatz 

erklären können, dass die ver-
antwortliche Führungskraft im 
Einsatz für die Sicherstellung der 
Einhaltung der Atemschutz-
einsatzgrundsätze sowie der 
Atemschutzüberwachung ver-
antwortlich ist. 
 

FwDV 7, Kapitel 4, Tabelle 1 

Verantwortung des Atem-
schutzgeräteträgers 

erklären können, dass er, neben 
den Verantwortlichkeiten anderer 
Personen, selbst verantwortlich 
ist für: 

- seine Sicherheit im Einsatz 
und während der Übungen 

- die Einhaltung der regelmä-
ßigen Untersuchungen nach 
G 26, 

- die Durchführung der gefor-
derten Ausbildung 

 
 
 
 
 
 

FwDV 7, Kapitel 4 und 7 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
 

 
erklären können, dass er/sie in 
regelmäßigen Abständen aber in 
bestimmten Fällen (z.B. nach 
schweren Krankheiten)auch vor-
zeitig untersucht werden muss. 
 
erklären können, dass er/sie ein 
Atemschutzgerät nur anziehen 
darf, wenn er/sie einen Atem-
schutzgeräteträgerlehrgang mit 
Erfolg besucht hat. 
 
die jährlich zu absolvierende  
Ausbildung, die ein Atemschutz-
geräteträger durchlaufen muss, 
beschreiben können. 
 
 
erklären können, dass er/sie auf-
tretende Mängel am Atemschutz-
gerät erkennen und melden 
muss. 
 
beschreiben können, welche 
Arbeit am Gerät er/sie selbst 
durchführen muss und welche 
Aufgaben der ausgebildete A-
temschutzgerätewart durchführen 
kann und muss. 
 
erklären können, dass Atem-
schutzgerät und Vollmaske nach 
jedem Einsatz durch den Atem-
schutzgerätewart gereinigt, des-
infiziert und geprüft werden 
muss. 
 

 
FwDV 7, Kapitel 4, Tabelle 1 
G 26  
Untersuchungsfristen 
 
 
 
FwDV 7, Kapitel 3 
 
 
 
 
 
FwDV 7, Kapitel 6 
- Belastungsübung, 
- Einsatzübung, 
- Unterweisung über den 

Atemschutz 
 
z.B.: - Abströmen von Atem-

luft, 
 - Mängel an der Warn-

einrichtung, 
Lungenautomat, 
Manometer oder der 
Bebänderung 

Verantwortung des Atem-
schutzgerätewartes 

beschreiben können, dass die 
Wartung, Prüfung und Instand-
setzung von Atemschutzgeräten 
dem ausgebildeten Atemschutz-
gerätewart obliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FwDV 7, Kapitel 4, Tabelle1 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Allgemeine Einsatzgrundsätze 

 
die allgemein gültigen Einsatz-
grundsätze erklären können. 

 
FwDV 7, Kapitel 7, Punkt 7.1 
- Länge der Ruhepause je nach 

Schwere des Einsatzes und 
Leistungsfähigkeit der 
Einsatzkräfte jedoch mind. 
20-30 Min  

- Durchführung der Einsatz-
kurzprüfung: 

1. Dichtheit der  Maske prü-
fen 

2. Ausatemventil prüfen 
3. Überprüfung des Isolierge-

rätes: 
- Lungenautomat an Mit-

teldruckleitung ange-
schlossen, 

- Flaschenventil/e aufdre-
hen (etwa 2 Umdrehun-
gen des Handrades) 

- Manometer ablesen 
- Mindestdruck bei 300 bar 

Flaschen 270 bar 
- Mindestdruck bei 200 bar 

Flaschen 180 bar 
- Flaschenventil/e zudre-

hen; Druck darf innerhalb 
1 Min nicht mehr als 10 
bar abfallen 

4. Kontrolle der Warneinrich-
tung: 

- Ventil kurz aufdrehen 
und wieder schließen, 

- Spülfunktion des Lun-
genautomaten vorsichtig 
betätigen bis Luft ab-
strömt, dabei das Mano-
meter beobachten, 
Warnsignal muss bei 55 
+/- 5 bar ertönen 

 
Nach Einsatzkurzprüfung ist/ 
sind das/die Flaschenventil/e 
bis zum Anschlag zu öffnen! 
 
Nach Flaschenwechsel Punkt 3 
der Einsatzkurzprüfung durch-
führen. 
 
zusätzlich: 

Wann dürfen Einsatzkräfte 
nicht als AGT eingesetzt 
werden (FwDV 7 Kapitel 3)? 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Isoliergerät 

 
die zusätzlichen Anforderungen 
beim Einsatz mit Isoliergeräten 
erklären können. 
 

 
FwDV 7 Kapitel 7, Punkt 7.2 

Sicherheitstrupp die Aufgabe sowie die Ausrüs-
tung des Sicherheitstrupps be-
schreiben können. 

Dem Sicherheitstrupp kommt die 
besondere Aufgabe zu, in Not 
geratene Einsatzkräfte schnellst-
möglich aus einer Bedrohungs-
situation zu retten, daher hat 
sich der Sicherheitstrupp zur 
unmittelbaren Verfügung bereit-
zuhalten. Weiterhin ist er mit 
dem notwendigen Zusatzgerät 
zu versehen und ist grundsätz-
lich nicht für andere Arbeiten - 
unabhängig vom Schweregrad 
der zu verrichtenden Aufgabe - 
heranzuziehen. 
 
Der Sicherheitstrupp kann als 
solcher gekennzeichnet sein 
(z.B. Binde um den Helm, Arm-
binde). 
 
Ausrüstung des Sicherheits-
trupps (siehe Vorschlagsliste 
LFS) 
 

Absuchen von Räumen die Suchtechniken, die zur Per-
sonenrettung in Gebäuden ein-
gesetzt werden, beschreiben 
können. 
 
 
 
die Kennzeichnung von Räumen, 
die bei erfolgtem Absuchen 
durchzuführen ist, beschreiben 
können. 

- Wandtechnik (Räume bis 
max. 5 x 5 m) 

- Tauchertechnik (Räume bis 
max. 20 x 20 m) 

- Baumtechnik (Räume größer 
als 20 x 20 m) 

 
- Kennzeichnung mit Hilfe von 

Signierkreide, Fingerstrich im 
Ruß bzw. Bändchen an den 
Türgriffen: 

- ein Strich bzw. ein Bändchen 
bedeutet 1. Suche (schnelles 
Absuchen) durchgeführt, 

- zwei Striche bzw. zwei Bänd-
chen bedeuten 2. Suche (ab-
schließende, genaues Absu-
chen) durchgeführt. 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Notfallmeldung 

 
den Aufbau und den Inhalt einer 
Notfallmeldung beschreiben kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
muss das Verhalten in Notsituati-
onen beschreiben können. 
 

 
FwDV 7 Kapitel 7 Punkt 7.6 
 
sobald das Wort „mayday“ über 
Funk abgesetzt wird ist absolute 
Funkdisziplin erforderlich, um 
die Notfallmeldung aufnehmen 
zu können und mit dem verun-
glückten Trupp Kontakt aufneh-
men zu können 

Notfallrettung die Möglichkeiten der Rettung in 
Not geratener Atemschutzgeräte-
träger beschreiben können. 
 

z.B. der Einsatz von: 
- Fluchthaube, 
- Rettungslungenautomat, 
- Ersatz-PA 
- Rettung mittels Korbtrage, 

Rettungstuch, Trage, Band-
schlinge etc. 

 
Filtergeräte die zusätzlichen Anforderungen 

beim Einsatz von Filtergeräten 
erklären können. 

FwDV 7 Kapitel 7, Punkt 7.3 
 
- Sauerstoffgehalt mind. 17 

Vol-% 
- bei Verdacht auf CO in der 

Umgebungsluft ist ein Min-
destsauerstoffgehalt von 19 
Vol-% erforderlich 

Atemschutzüberwachung erklären können, dass bei jedem 
Atemschutzeinsatz mit Isolierge-
rät sowie bei jeder Übung mit 
Isoliergerät grundsätzlich eine 
Atemschutzüberwachung durch-
geführt werden muss. 
 
die notwendige bzw. die mögliche  
Ausrüstung für die Atemschutz-
überwachung beschreiben kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
die grundsätzliche Einsatzzeit der 
eingesetzten Geräte im Atem-
schutz erklären können. 
 
 
 
 

FwDV 7 Kapitel 7, Punkt 7.4 
 
 
 
 
 
 
- Mindestausstattung: eine Uhr, 

einen Stift und ein Blatt Pa-
pier, 

- Atemschutzüberwachungsta-
feln (evtl. Darstellung ver-
schiedener Ausführungen) 

- konkret aber auf die in der 
eigenen Wehr eingesetzte 
Überwachungstechnik einge-
hen 

 
Grundsätzliche Einsatzzeiten: 
- PA: 30 min 
- Langzeit-PA: 70 min  
- Regenerationsgerät: 120 min 
- CSA: 20 min 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
 

 
die Intervalle der Druckabfrage 
beschreiben können. 
 
erklären können, dass bei hohem 
Atemluftverbrauch der vorgehen-
den Trupps die Abfrageintervalle 
verkürzt werden. 
 
erklären können, dass bei unkla-
rer Lage oder einer Gefahr sofort 
mit den Rettungsmaßnahmen 
begonnen werden muss. 
 
 
die Bedeutung der Kommunikati-
on beschreiben können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation muss ständig 
erfolgen, 
Funkdisziplin beachten, 
verantwortlich ist der Einheiten-
führer 
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Atemschutzgeräteeinsatz 
- Zweck, Aufbau, Wirkungsweise, Handhabung - 

 
Die Lehrgangsteilnehmer müssen die besonderen Anforderungen und Verantwortlichkeiten, die an 
den Atemschutzgeräteträger gestellt werden, wiedergeben und die besonderen Einsatzgrundsätze 
für den Atemschutzeinsatz erklären können. 
Lernzielstufe: 2 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Atemanschluss (Masken) 

 
erklären können, dass der Atem-
anschluss der Teil eines Atem-
schutzgerätes ist, der das Gerät 
mit den Atemwegen des 
Geräteträgers verbindet. 
 
beschreiben können, dass im 
Feuerwehrdienst nur zugelasse-
ne und geprüfte Masken einge-
setzt werden dürfen. 
 
beschreiben können, dass Atem-
schutzmasken der Person zuge-
teilt oder Bestandteil der Fahr-
zeugbeladung sein kann. 
 
erklären können, soweit die Mas-
ken zur persönlichen Ausrüstung 
gehört, dass die Zuordnung zum 
Atemschutzgeräteträger in ge-
eigneter Weise kenntlich zu ma-
chen ist. 
 

 
verschiedene Atemanschlüsse 
Normal- und Überdruck 
 
 
 
 
Masken nach DIN EN 136 Klas-
se 3 
 
 
 
FwDV 7 Kapitel 5, Punkt 5.2 
 
 
 
 
FwDV 7 Kapitel 5, Punkt 5.2 
 

Aufbau und Wirkungsweise 
(Funktion) 

den Aufbau und die Wirkungs-
weise von Vollmasken erklären 
können. 
 

Masken in Verbindung mit 2 m-
Handsprechfunkgeräte (Hör- 
und Sprechgarnitur) 
 

Maskenbrillen erklären können, dass herkömm-
liche Brillen sowie Maskenbrillen 
mit Bänderung zum Tragen unter 
der Vollmaske nicht zulässig 
sind. 
 

FwDV 7 Kapitel 5, Punkt 5.2 
 
Für Einsatzkräfte, die das erfor-
derliche Sehvermögen nur mit 
einer Brille erreichen, muss eine 
innenliegende Maskenbrille be-
reitgestellt und persönlich zu-
geteilt werden. 
 
zugelassene/eingebaute Mas-
kenbrille vorstellen 
 

Reinigung erklären können, dass die Maske 
nach jedem Gebrauch zu reini-
gen und zu desinfizieren ist. 
 
 

FwDV 7 Kapitel 8 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Wechseln von Atemluftflaschen 
 

 
einen Atemluftflaschenwechsel 
ohne Anweisung durchführen 
können. 
 
 
 
 
 
die Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft eines Press-
luftatmers nach Flaschenwechsel 
ohne Anweisung durchführen 
können. 
 

 
- passende Flaschen zum 

Gerät 
- richtige Befestigung 
- richtiger Anschluss an den 

Druckminderer 
- beim Flaschenwechsel Ge-

rät ausziehen 
 
Gerätekurzprüfung, 
richtige Handhabung der 
Bebänderung, 
Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft 

Einteilung die Einteilung der Atemschutzge-
räte in 
- Filtergeräte und 
- Isoliergeräte 
erklären können. 

FwDV 7 Kapitel 5, Punkt 5.1 
- von der Umgebungsatmo-

sphäre anhängig wirkende 
Atemschutzgeräte 

- von der Umgebungsatmo-
sphäre unabhängig wirken-
de Atemschutzgeräte 

 
Schlauch-, Behälter-, Regenera-
tionsgeräte nur kurz anspre-
chen, sofern sie nicht in der 
Wehr eingesetzt werden (siehe 
Seite 20) 
 

Einsatzgrenzen beim Tragen 
von Atemschutzgeräten 

die Einsatzmöglichkeiten und 
Einsatzgrenzen beim Tragen von 
Filtergeräten, Behältergeräten 
und sonstigen örtlich vorhande-
nen Atemschutzgeräten be-
schreiben können. 

Abhängigkeit von 
- Ort, 
- Zeit und 
- Umluft 

Einsatzgrundsätze 
UVV 
 

Filtergeräte den Zweck, den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Filtergeräten 
erklären können. 
 
 
erklären können, dass Filtergerä-
te die Umgebungsatmosphäre 
von Partikel, Gase und Dämpfe 
befreien. 

Gasfilter: 
- Filtertypen 
- Filterklassen 
- Kennfarbezeichen 

 
Partikelfilter: 

- Partikelklassen 
- Kennfarbezeichen 
- Bezeichnung 

 
Kombinationsfilter 
Partikelfilterklassen 
Kennfarbezeichen 
 

Einsatzmöglichkeiten die Einsatzmöglichkeiten und 
Einsatzgrenzen beim Tragen von 
Filtergeräten erklären können. 
 

siehe Einsatzgrundsätze 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Gebrauchsdauer von Filtern 

 
erklären können, dass Atemfilter 
bis zu ihrer Verwendung ver-
schlossen aufzubewahren sind. 
 
erklären können, dass Atemfilter, 
die im Einsatz waren, unbrauch-
bar gemacht werden müssen. 
 

 
Lagerfristen beachten! 
 
 
 
Ordnungsgemäße Entsorgung 
beachten! 

Brandfluchthauben den Anwendungsbereich der 
Brandfluchhauben, beschreiben 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beschreiben können, dass Brand-
fluchthauben einen Kombinati-
onsfilter besitzen, der gegen die 
am häufigsten vorkommenden 
Brandgase schützt. 
 

Lagerfristen der Hersteller be-
achten! 
 
Einsatzgrenzen beachten! 
 
Brandfluchthauben sind Flucht-
geräte, die ausschließlich dazu 
verwendet werden, um hilfsbe-
dürftige Personen zu retten, 
bzw. um aus dem Gefahrenbe-
reich zu fliehen 
 
Begrenzte Zeit (ca. 15 Minuten) 
Kohlenmonoxid und Schweb-
stoffe im Brandrauch 

Schlauchgeräte den Zweck, den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Schlauchge-
räten beschreiben können. 
 

* siehe Seite 20 

Regenerationsgerät den Zweck, den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Regenerati-
onsgeräten beschreiben können. 
 

* siehe Seite 20 

Behältergeräte beschreiben können, dass der 
Pressluftatmer ein frei tragbares 
Behältergerät mit einem begrenz-
tem Atemluftinhalt ist. 
 
erklären können, dass im Feuer-
wehrdienst nur geeignete Geräte 
eingesetzt werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gerätearten 
- Herstellerangaben 
- Nenngrößen 
- begrenzte Einsatzzeit 
 
FwDV 7 Kapitel 5, Punkt 5.1 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Pressluftatmer 

 
den Zweck, den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Pressluftat-
mern (PA) beschreiben können: 
 
- Tragevorrichtung mit Begur-

tung 
- Druckluft-Flasche/n mit Fla-

schenventil/en (Berechnung 
der Atemluftmengen und 
Reinheit der Atemluft) 

- Druckminderer mit Mittel-
druck/Arbeitsleistung 

- Sicherheitsventil 
- Warneinrichtung 
 
 
 
 
 
- Manometer mit Manometer-

Hochdruckleitung 
- Lungenautomat mit An-

schlussstück zum Ateman-
schluss (Vollmaske) 

 
Beachte:  
Normaldruck- und Überdruckge-
räte 
 
Arten und Inhalt der Atemluftfla-
schen, Flaschenhaltsbeschrif-
tung 
Nenninhalt, Prüfung, Anforde-
rungen, Umgang mit den Press-
luftflaschen 
 
 
 
z.B. Warnpfeife, elektrische 
Warneinrichtungen 
 
HINWEIS: Warneinrichtung ist 
kein Rückzugssignal! 
 
 
 
verschiedene Anschlüsse: 

- Normaldruck, 
- Überdruck, 
- Steckanschluss 

 
Funktion die Funktion des Pressluftatmers 

erklären können. 
 

 

Einsatzgrenzen beim Tragen 
von PA 

die Einsatzmöglichkeiten und 
Einsatzgrenzen erklären können. 

Abhängigkeit von: 
- Ort,  
- Zeit und  
- Umluft 
im Vergleich zu Filtergeräten 
 

Pflege und Instandhaltung von 
PA 

erklären können, dass Pressluf-
tatmer pfleglich behandelt, sorg-
fältig gewartet und regelmäßig 
geprüft werden müssen. 
 
erklären können, dass zur In-
standhaltung der Pressluftatmer 
das Reinigen, Desinfizieren und 
Wiederherstellen nach Einsatz 
und Übung gehört. 
 

FwDV 7 Kapitel 4, Tabelle 1 
„Verantwortungsbereich des 
AGT“ 
 
 
FwDV 7 Kapitel 8 

Schutzausrüstung den Zweck, den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Chemikalien-
schutzanzügen beschreiben kön-
nen. 
 
 
 

* siehe Seite 20 
 
Sonderausbildung erforder-
lich!! 
FwDV 7,  
FwDV 500 
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Anmerkung: 
 
Technische Änderungen bzw. Neuerungen sind in den Unterricht einzubauen. 
 
 
- Schlauch-, Regenerationsgeräte sowie Chemikalienschutzanzügen bedürfen nur einer Kurzer-

läuterung, wenn sie nicht bei der Feuerwehr vorgehalten werden. 
 
- Gemäß FwDV 7 Kapitel 6 „Aus- und Fortbildung“ müssen Träger von Chemikalienschutzanzü-

gen hierfür ergänzend ausgebildet sein. Darüber hinaus ist in der FwDV 500 „Einheiten im ABC-
Einsatz“ unter Kapitel 1, Punkt 1.3 „Sonderausrüstung“ dargestellt, dass Sonderausrüstung 
(somit auch CSA) nur von den dafür ausgebildeten Einsatzkräften eingesetzt werden dürfen. 
Vor diesem Hintergrund sind CSA-Träger in einem gesonderten Seminar auf den Einsatz unter 
Chemikalienschutzanzug vorzubereiten, da im Rahmen der AGT-Ausbildung eine ausreichende 
Ausbildung von CSA-Trägern nicht zu erreichen ist! 
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Vorgaben zur praktischen Ausbildung 
 
Die FwDV 2 fordert als fachliche Voraussetzung für den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang den 
erfolgreich abgeschlossenen Lehrgang „Truppmann Teil 1“ (Grundausbildung). Weiterhin soll der 
Lehrgang „Sprechfunker“ abgeschlossen sein. Das führt dazu, dass die Teilnehmer an Atem-
schutzgeräteträger-Lehrgängen überwiegend sehr junge Feuerwehrangehörige sind. Diese Ent-
wicklung ist gut und notwendig. Der erfolgreich absolvierte Atemschutzgeräteträger-Lehrgang ver-
setzt die Einsatzkräfte in die Lage, sich durch den Einsatz von geeigneten Atemschutzgeräten vor 
Sauerstoffmangel oder vor atembaren gesundheitsschädigenden Stoffen (Atemgiften) zu schützen. 
Erst Kenntnisse über die Einsatzgrundsätze, die Verwendungsmöglichkeiten und Schutzwirkung 
der Geräte sowie über die Notwendigkeit einer regelmäßigen Aus- und Fortbildung sichern einen 
erfolgreichen Einsatz der  Atemschutzgeräte. 

Das Wissen um diese Zusammenhänge muss sich in der Gestaltung des praktischen Teils des 
Atemschutzgeräteträger-Lehrganges niederschlagen: 
 
1.  Für viele Lehrgangsteilnehmer wird hier die erste Begegnung mit dem Atemschutzgerät stattfin-

den. Sicherheit beim Anlegen, in Betriebnehmen und Ablegen von Maske und Gerät muss bei 
der Gestaltung der praktischen Übungen in angemessenem zeitlichen Umfang berücksichtigt 
werden. 

 
2. Arbeit unter Atemschutz stellt insbesondere für Anfänger auch eine sehr hohe psychische Be-

lastung dar. Nervosität, Angst, Gefühl der Atemnot usw. werden umso weniger zu erwarten 
sein, je vertrauter der Feuerwehrangehörige mit der Technik und dem Verhalten des Atem-
schutzgerätes im Einsatz und mit den Reaktionen seines Körpers beim Arbeiten unter Atem-
schutz ist. So verstandene Vertrautheit mit dem Atemschutzgerät muss elementares Ziel des 
praktischen Ausbildungsteils und deshalb bestimmend für die Gestaltung der Übungen sein. 
Zugleich muss gerade hier bereits das richtige Verhalten in Stresssituationen gelernt werden. 

 
3. Die praktischen Übungen sollen sich in ihrem Anspruchsniveau im Laufe des Lehrganges ent-

wickeln von einfachen Handhabungs- und Gewöhnungsübungen über Orientierungs- und Ver-
ständigungsübungen bis zu Übungen mit körperlicher Belastung. Die Übungen sind von den A-
temschutzgeräteträger-Ausbildern zu überwachen.  

 
4. Die einfachen Gewöhnungs-, Orientierungs- und Verständigungsübungen können als freie Ü-

bungen geplant und durchgeführt werden. 
 
5. Die Übungen mit körperlicher Belastung erfordern das Vorhandensein einer den Anforderungen 

der DIN 14093 Teil 1 entsprechenden Übungsanlage. Diese Übungen sollten als Intervallübun-
gen geplant werden, wobei belastende Arbeitsverrichtungen mit handwerklichem Bezug zum 
Feuerwehreinsatz (z.B. Montieren eines Schiebers, Einsteigen durch einen engen Domdeckel, 
Unterkriechen von Schikanen, auch unter erschwerten Bedingungen wie Dunkelheit oder Nebel 
usw.) mit physikalisch messbaren Arbeiten gemäß einem festgelegten Belastungsprofil nach 
FwDV 7 abwechseln. 

 
6. Das Aufsichtspersonal bei den Belastungsübungen muss in Erster Hilfe trainiert sein, ein Blut-

druck- und Pulsmessgerät zur laufenden Überwachung der übenden Teilnehmer sowie ein Ers-
te-Hilfe-Koffer für den Notfall müssen dem Aufsichtspersonal zur Verfügung stehen. Während 
der Ausbildung muss gewährleistet sein, dass bei Unfällen und anderen Notfällen unverzüglich 
Hilfe geleistet werden kann. 
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7. Zur Feststellung des erfolgreichen Abschlusses des Lehrganges nach FwDV 2.1 sind die im 
Belastungsprofil gemäß FwDV 7 festgelegten Anforderungen in einer entsprechenden ausges-
tatteten Übungsanlage zu erfüllen und in einem Übungsprotokoll nachzuweisen. 
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Atemschutzgeräteeinsatz 
- Handhabung der Atemschutzmaske-  

 
Die Lehrgangsteilnehmer müssen ein Atemschutzgerät auch unter Einsatzbedingungen selbstän-
dig und fachlich richtig handhaben und einsetzen können. 
Lernzielstufe: 3 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Anlegen der Atemschutzmaske 

 
die Atemschutzmaske selbstän-
dig und fachlich richtig (Sitz, 
Dichtheit) anlegen können. 
 
 
die Maskendichtprobe sowie die 
Funktionsüberprüfung des Ausa-
temventils selbständig und fach-
lich richtig durchführen können. 
 

 
korrekter Sitz des Maskenkör-
pers, der Innenmaske und der 
Bebänderung, Flammschutz-
haube, Holländertuch 
 
Maskendichtsitz: 
Maske anlegen, Anschluss mit 
der Hand dichthalten, bis durch 
das Einatmen ein Unterdruck 
entsteht. Luft kurz anhalten, der 
Unterdruck soll bestehen blei-
ben, sonst Bänder nachziehen, 
Dichtprüfung zweimal wiederho-
len 
 
Einsatz nur mit dichter Maske 
antreten! 
 
Prüfung des Ausatemventils: 
Anschluss dicht halten und kräf-
tig ausatmen. Die ausgeatmete 
Luft muss ungehindert entwei-
chen können. 
 

Anlegen des Pressluftatmers die Bebänderung des Pressluf-
tatmers zügig, selbständig und 
fachlich richtig anlegen können. 
 
erklären können, dass der Lun-
genautomat immer von einer 
zweiten Person angeschlossen 
wird. 

 
 
 
 
Die Einsatzkräfte eines Trupps 
unterstützen sich gegenseitig, 
insbesondere beim Anschließen 
des Lungenautomaten 
 
FwDV 7, Kapitel 7, Punkt 7.2  
Der richtige Sitz des Lungen-
automaten ist vom AGT an-
schließend selbst zu überprüfen! 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Ablegen des Atemschutzgerä-
tes und der Atemschutzmaske 

 
erklären können, dass die Bebän-
derung immer  vollständig 
geöffnet werden muss. 
 
die Atemluftflasche/n fachlich 
richtig und selbständig wechseln 
können. 
 
die Gefahren, die beim Umgang 
mit Atemluftflaschen entstehen 
können, beschreiben können. 

 
Mindestdruck der Atemluftfla-
schen 
keine Leeratmung! 
 
siehe Atemschutzgeräteeinsatz 
Teil 1 „Wechseln von Atemluft-
flaschen“ 
 
Tragen von Atemluftflaschen, 
Transport von Atemluftflaschen 
(FwDV 7, Kapitel 8), 
Verschlussstopfen aufschrauben 
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Atemschutzgeräteeinsatz 
- Gewöhnung/ Orientierung und Maskendichtprobe/ Lagemeldungen - 

 
Lernzielstufe: 3 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Tragen einer Atemschutzmaske 
mit angeschlossenem Filter 

 
sich an den erhöhten Einatemwi-
derstand beim Tragen von Filter-
geräten gewöhnen. 

 
Übungseinrichtung ist beleuch-
tet, Erläuterung der Sicherheits-
einrichtungen, Erläuterung der 
Arbeitsmessgeräte  
 

Tragen eines Pressluftatmers sich an die Gewichtsbelastung 
und die eingeschränkte Bewe-
gungsfähigkeit gewöhnen. 
 
 
 
muss die Einsatzgrundsätze, die 
während und nach dem Einsatz 
zu beachten sind, erklären kön-
nen. 
 
sich daran gewöhnen, im Atem-
schutzeinsatz überwacht zu wer-
den. 
 

Übungseinrichtung ist beleuch-
tet, keine Wärme, kein Lärm, 
keine Reizstoffe, Sicherheitsein-
richtungen, Druck- und Zeitkon-
trolle 
 
FwDV 7, Lehrstoffblätter 
 
Öffnen von Türen, Begehen von 
Treppen, Atemschutzdisziplin 
 

Maskendichtprobe die Dichtigkeit seiner/ihrer Atem-
schutzmaske überprüfen können. 

Kopfbewegungen, Kniebeugen, 
Stirnrunzeln, auf Druckstellen 
achten 
 

Orientierung sich in einer unbekannten Umge-
bung selbständig und fachlich 
richtig zurechtfinden können. 
 
die Eigenkontrolle im Einsatz 
selbständig fachlich richtig durch-
führen können. 
 
seine/ ihre Rückwegsicherung  
selbständig und fachlich richtig 
durchführen können. 

Übungseinrichtung ist verdunkelt 
aber nicht vernebelt, Beleuch-
tungsgerät 
 
ständige Druckkontrolle 
Atemluftreserve für den Rück-
zug beachten! 
 
Einsatz von: 

- Schlauchleitungen, 
- Feuerwehrleinen 
 

Es ist darauf zu achten, dass die 
Feuerwehrleine und der Feuer-
wehrschlauch nicht gleichzeitig 
ausgelegt werden. 
 

Lagemeldungen Lagemeldungen über Funk selb-
ständig und fachlich richtig geben 
können. 
 
sich innerhalb eines Trupps selb-
ständig und fachlich richtig ver-
ständigen können. 

langsam sprechen, normale 
Lautstärke, Meldung wichtiger 
Erkenntnisse: z.B. aufgefundene 
Personen oder Gegenstände, 
Kennzeichnung von Räumen, 
Einsturz- und Explosionsgefahr 
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Atemschutzgeräteeinsatz 
- Belastungen / Einsatztätigkeit - 

 
Lernzielstufe: 3 
 

Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Belastungsgewöhnungsübung 

 
ein vorgegebenes Belastungspro-
fil bewältigen können. 
 

 
Gesundheitszustand überprüfen, 
gültige G 26 
FwDV 7, Anlage 4, Abschnitt 
2.1.2.1 
 

Verhalten in Stresssituationen in Stress- und Notsituationen sich 
ruhig und überlegt verhalten. 
 

FwDV 7 Kapitel 6, Tabelle 2 
„Eigensicherung“ 
 

Einsatztätigkeiten 
 

Räume jeglicher Art selbständig 
und fachlich richtig nach vermiss-
ten Personen absuchen können. 
 
 
 
aufgefundene Personen selb-
ständig und fachlich richtig retten 
können. 
 
 
 
einen Löschangriff unter Atem-
schutz selbständig und fachlich 
richtig vortragen können. 
 
Tätigkeiten der technischen Hilfe-
leistung selbständig und  fachlich 
richtig durchführen können. 
 
 
die besonderen  Verhaltenswei-
sen beim Vorgehen in Behältern, 
engen Schächten oder Kanälen 
selbständig und fachlich richtig 
erklären und durchführen kön-
nen. 
 
sich in Stresssituationen und 
plötzlich auftretenden Notlagen 
ruhig und überlegt verhalten kön-
nen. 

Suchtaktiken, Einsatzgrundsätze 
zu den Suchtaktiken 
siehe Kapitel „Atemschutz-
einsatzgrundsätze“ Punkt „Ab-
suchen von Räumen 
 
Einsatz von: 
- Fluchthauben,  
- Rettungstuch,  
- falls vorhanden: Rettungs-

lungenautomat 
 
Vornahme eines Strahlrohres, 
Verlegen von Schlauchleitungen 
 
 
Bergen von Gegenständen, 
Verrichten von handwerklichen 
Arbeiten, Instellungbringen von 
Ausrüstungsgegenständen 
 
Ablegen des Atemschutzgerätes 
während der Benutzung, Siche-
rung eines einsteigenden Atem-
schutzgeräteträgers 
 
 
 
Sichtbehinderung, 
Hitze, Lärm, Schreie, Notfall-
meldung „Mayday, mayday“, 
aktivierter Notsignalgeber 
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Inhalt 
Lernziel 

Der /Die Lehrgangsteilneh-
mer/in muss 

Hinweise 

 
Belastungsübung 

 
in einer abschließenden Übung 
ein vorgegebenes, Belastungs-
profil bewältigen können. 

 
FwDV 7, Anlage 4, Kapitel 2, 
Punkt 2.1.2.2 
 
Das Erbringen der in der Belas-
tungsübung vorgegeben Ge-
samtarbeit ist Voraussetzung 
für die erfolgreiche Teilnahme 
am AGT-Lehrgang. 
FwDV 7 Anlage 4, Kapitel 2 
 

Notfalltraining das Stichwort „May Day“ als Not-
signal kennen und es in der fest-
gelegten Weise selbständig und 
fachlich richtig anwenden kön-
nen. 
 
in Not geratene Atemschutzgerä-
teträger selbständig und fachlich 
richtig suchen, befreien und in 
Sicherheit bringen können. 
 

FwDV 7 Kapitel 7, Punkt 7.6 
 
 
 
 
 
Ausrüstung des Sicherheits-
trupps (Vorschlagsliste LFS) 
Einsatz von: 
- Brandfluchthauben,  
- Einsatz von Rettungslun-

genautomaten, 
- Wechsel des PA beim be-

troffenen AGT 
- Wechsel von Atemschutz-

masken beim betroffenen 
AGT 

- Einsatz von Rettungstuch, 
Trage bzw. Korbtrage 

FwDV 7 Kapitel 6, Tabelle 2 
„Notfalltraining“ 
 

 
Die Lehrgangsinhalte sollen aufbauen auf den Kenntnissen aus der Truppmann Teil 1 Ausbildung 
(Grundausbildung)! 
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Lernzielkontrolle 
 
Die Lernzielkontrolle ist gem. FwDV 2 Kapitel 1, Punkt 1.8 sowie FwDV 2 Kapitel 3 Punkt 3.2 nach 
dem Lehrgang durchzuführen. Im Rahmen des Atemschutzgeräteträgerlehrgangs ist folgenderma-
ßen zu verfahren: 
 
 
Allgemein 
 
Der / die für Ausbildungsfragen der Feuerwehr zuständige Vertreter der Aufsichtsbehörden nach § 
17 Abs. 1 Buchstabe b und c des Brandschutzgesetzes erarbeitet/en in Zusammenarbeit mit den 
Ausbildern die Fragen bzw. Übungen für die Lernzielkontrollen. 
 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis 
 
Umfang: Mindestens 20 Fragen im Multiple Choice - Verfahren, wobei die Anzahl der Fragen aus 

den einzelnen Unterrichtseinheiten sich nach der Stundenverteilung orientieren sollte. 
 
 
Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung:  - Max. 40 Punkte (2 Punkte je richtige Antwort) 

- 30 - 40 Ausbildungsziel erreicht 
- 29 - 0 Ausbildungsziel nicht erreicht 

 
Bei nicht erreichtem Ausbildungsziel kann die Prüfung beim nächsten Lehrgang wiederholt wer-
den. 
 
 
Praktischer Leistungsnachweis 
 
Umfang:   Erbringen der Gesamtarbeit bei der Belastungsübung gemäß FwDV 7, Anlage 4, Kapi-

tel 2, Punkt 2.1.2.2 
 
 
Bewertung: Die im Belastungsprofil gemäß FwDV 7 festgelegten Anforderungen sind im Rahmen 

der abschließenden Belastungsübung des Lehrgangs zu erfüllen. 
 

Thema Fragen-
anzahl 

Grundlagen der Atmung 4 

Atemgifte 2 

Atemschutzeinsatzgrundsätze 7 

Atemschutzgeräteeinsatz 7 

Gesamt: 20 
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Leistungsnachweis 
 
Dem Lehrgangsteilnehmer ist nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs ein Lehrgangsnach-
weis mit folgendem Inhalt auszuhändigen: 
 

- Aufsichtsbehörde nach § 17 Abs. 1 Buchstabe b und c BSG 
- Dienstgrad, Name, Vorname, Geburtsdatum 
- Adresse 
- Feuerwehr, Löschbezirk 
- Zeitraum des Lehrgangs 
- Lehrgangsart 
- Prüfungsort, Datum 
- Unterschrift des Brandinspekteurs, Beauftragter für Ausbildungsfragen der Aufsichtsbehör-

de, Ausbildungsleiter 
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